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Gemeinsame Einrichtungen 

Regelungsvorschläge  

Die markierten Regelungen entsprechen den 2009 zwischen der Bun-
desregierung und den Ländern konsentierten Vorschriften 

§ 18b1

Kooperationsausschuss 

(1) Die zuständige oberste Landesbehörde und das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les bilden einen Kooperationsausschuss. Der Kooperationsausschuss koordiniert die Um-
setzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Landesebene. Im Kooperationsausschuss 
vereinbaren das Land und der Bund jährlich die Ziele und Schwerpunkte der Arbeitsmarkt- 
und Integrationspolitik in der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Landesebene. § 482 
bleibt unberührt. Die Verfahren zum Abschluss der Vereinbarungen zwischen Bund und Län-
dern werden mit den Verfahren zum Abschluss der Zielvereinbarungen zwischen dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales und der Bundesagentur sowie deren Konkretisierung in 
den Zielvereinbarungen der Bundesagentur und den gemeinsamen Einrichtungen abgestimmt. 
Der Kooperationsausschuss kann sich über die Angelegenheiten der gemeinsamen Ein-
richtungen unterrichten lassen. Der Kooperationsausschuss entscheidet darüber hinaus bei 
einer Meinungsverschiedenheit über die Weisungszuständigkeit im Verfahren nach § 44e, be-
rät die Trägerversammlung bei der Bestellung und Abberufung eines Geschäftsführers nach § 
44c Abs. 2 Nr. 1 und gibt in den Fällen einer Weisung in grundsätzlichen Angelegenheiten 
nach § 44b Absatz 3 Satz 4 eine Empfehlung ab.  

(2) Der Kooperationsausschuss besteht aus sechs Mitgliedern, von denen drei Mitglieder von 
der zuständigen obersten Landesbehörde und drei Mitglieder vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales entsandt werden. Die Mitglieder des Kooperationsausschusses können sich 
vertreten lassen. 

(3) Die Mitglieder wählen einen Vorsitzenden. Kann im Kooperationsausschuss keine Einigung 
über die Person des Vorsitzenden erzielt werden, wird der Vorsitzende von den Vertretern des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales oder den Vertretern der zuständigen obersten 
Landesbehörde abwechselnd jeweils für zwei Jahre bestimmt; die erstmalige Bestimmung er-
folgt durch die Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Der Kooperations-
ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.  

 § 44b3

Gemeinsame Einrichtungen

(1) Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bilden die Träger 
im Gebiet jedes kommunalen Trägers nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 eine gemeinsame Ein-
richtung. Die gemeinsame Einrichtung nimmt die Aufgaben der Träger nach diesem Buch 
wahr; die Trägerschaft nach § 6 sowie §§ 6a und 6b bleiben unberührt. Die gemeinsame Ein-
richtung ist befugt, Verwaltungsakte und Widerspruchsbescheide zu erlassen. Die Aufgaben 
werden durch von den Trägern zugewiesenes Personal durchgeführt. 

                                                 
1 Regelungsvorschlag entspricht der 2009 konsentierten Vorschrift und regelt die Rolle des Kooperations-
ausschusses bei der Aufsicht über die gemeinsamen Einrichtungen. 
2 § 48 SGB II in der bestehenden Fassung regelt den Zielvereinbarungsprozess zwischen BA und BMAS. 
3 Regelungsvorschlag zur Letztverantwortung der Träger Bundesagentur für Arbeit und Kommune. 
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(2) Die Träger bestimmen den Standort sowie die nähere Ausgestaltung und Organisation der 
gemeinsamen Einrichtung durch Vereinbarung. Die Ausgestaltung und Organisation der ge-
meinsamen Einrichtung soll die Besonderheiten der beteiligten Träger, des regionalen Ar-
beitsmarktes und der regionalen Wirtschaftsstruktur berücksichtigen. 

(3)4 Den Trägern obliegt die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Erbringung 
ihrer Leistungen. Sie haben in ihrem Aufgabenbereich nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 
gegenüber der gemeinsamen Einrichtung ein Weisungsrecht; dies gilt nicht im Zuständigkeits-
bereich der Trägerversammlung nach § 44c. Die Träger sind berechtigt, von den ge-
meinsamen Einrichtungen die Erteilung von Auskunft und Rechenschaftslegung über die 
Leistungserbringung zu fordern, die Wahrnehmung der Aufgaben in den gemeinsamen Ein-
richtungen zu prüfen und die gemeinsamen Einrichtungen an ihre Auffassung zu binden. Vor 
Ausübung ihres Weisungsrechts in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung befassen die 
Träger den Kooperationsausschuss nach § 18 b. Der Kooperationsausschuss kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Anrufung eine Empfehlung abgeben. 

(4)5 Die gemeinsamen Einrichtungen können einzelne Aufgaben auch durch die Träger 
wahrnehmen lassen. 

(5) Die Bundesagentur für Arbeit stellt den gemeinsamen Einrichtungen Angebote an 
Dienstleistungen zur Verfügung. 

(6) Die Träger teilen den gemeinsamen Einrichtungen alle Tatsachen und Feststellungen 
mit, von denen sie Kenntnis erhalten und die für die Leistungen erforderlich sein können. 

§ 44c6

Trägerversammlung 

(1) Die gemeinsame Einrichtung hat eine Trägerversammlung. In der Trägerversammlung sind 
Vertreter der Agentur für Arbeit und des kommunalen Trägers je zur Hälfte vertreten. In der 
Regel entsenden die Träger je drei Vertreter. Jeder Vertreter hat eine Stimme. Die Vertreter 
wählen einen Vorsitzenden. Kann in der Trägerversammlung keine Einigung über die Person 
des Vorsitzenden erzielt werden, wird der Vorsitzende von den Vertretern der Agentur für Ar-
beit und des kommunalen Trägers abwechselnd jeweils für zwei Jahre bestimmt; die erst-
malige Bestimmung erfolgt durch die Vertreter der Agentur für Arbeit. Der Die Trägerver-
sammlung entscheidet durch Beschluss mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden; dies gilt nicht für Entscheidungen nach Absatz 2 Satz. 
2 Nummer 4. Die Beschlüsse sind vom Vorsitzenden schriftlich niederzulegen. Die Trägerver-
sammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) Die Trägerversammlung entscheidet unter Beachtung der geltenden gesetzlichen und 
sonstigen rechtlichen Regelungen über organisatorische, personalwirtschaftliche, personal-
rechtliche und personalvertretungsrechtliche Fragen der gemeinsamen Einrichtung. Dies sind 
insbesondere 

1. 7die Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers, 

2. der Verwaltungsablauf und die Organisation,  

                                                 
4 Absatz 3 entspricht der 2009 konsentierten Vorschrift und regelt die Letztverantwortung der Leistungs-
träger. 
5 Absätze 4-6 entsprechend den 2009 konsentierten Vorschriften. 
6 § 44c greift die Regelungen zur Trägerversammlung in den 2009 konsentierten Vorschriften auf und passt 
diese an die sui-generis-Lösung an. 
7 § 44c Absatz2 Nr. 1-6 entspricht dem Regelungsgehalt der 2009 konsentierten Vorschriften. 
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3. die Änderung des Standorts der gemeinsamen Einrichtung, 

4. die Entscheidungen nach den §§ 6 Abs. 1 Satz 2 und 44b Abs. 4, ob einzelne Aufgaben 
durch die Träger oder durch Dritte wahrgenommen werden, 

5. die Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten, 

6. die Arbeitsplatzgestaltung, 

7. die Genehmigung von Dienstvereinbarungen mit der Personalvertretung, 

8. die Aufstellung des Stellenplans und Richtlinien zur Stellenbewirtschaftung 

9. die grundsätzlichen Regelungen der innerdienstlichen, sozialen und persönlichen An-
gelegenheiten der Beschäftigten. 

(3)8 Die Trägerversammlung nimmt die Aufgaben einer übergeordneten Dienststelle und o-
bersten Dienstbehörde nach den §§ 69 bis 72 des Bundespersonalvertretungsgesetzes in 
Streitfragen zwischen Personalvertretung und Geschäftsführer wahr. 

(4) Die Trägerversammlung berät zu gemeinsamen Betreuungsschlüsseln. Sie hat dabei die 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu berücksichtigen. Die Beratungen sind an folgen-
den Anteilsverhältnissen zwischen eingesetztem Personal und Hilfebedürftigen oder Bedarfs-
gemeinschaften zu orientieren: 

1.  eins zu 75 bei der Gewährung der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit von erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, 

2.  eins zu 150 bei der Gewährung der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit von erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a 
noch nicht erreicht haben. 

(5) Die Trägerversammlung stellt einheitliche Grundsätze der Qualifizierungsplanung und Per-
sonalentwicklung auf, die insbesondere der inviduellen Entwicklung der Mitarbeiter dienen 
und ihnen unter Beachtung ihrer persönlichen Interessen die zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben erforderliche Qualifikation vermitteln sollen. Die Trägerversammlung stimmt die Grund-
sätze der Personalentwicklung mit den Personalentwicklungskonzepten der Träger ab. Der 
Geschäftsführer berichtet der Trägerversammlung regelmäßig über den Stand der Um-
setzung.

(6)9 In der Trägerversammlung wird das örtliche Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende unter Beachtung von Zielvorgaben der Träger ab-
gestimmt. 

 

§ 44d10

Geschäftsführer 

(1) Der Geschäftsführer führt hauptamtlich die Geschäfte der gemeinsamen Einrichtungen, 
soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist. Er vertritt die gemeinsamen Ein-
richtung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die von der Trägerversammlung in deren Auf-

                                                 
8 Absatz 3 entspricht Absatz 2 der 2009 konsentierten Vorschrift. 
9 Absatz 6 entspricht der 2009 konsentierten Vorschrift. 
10 Regelungsvorschlag zur Rolle des Geschäftsführers. 
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gabenbereich beschlossenen Maßnahmen auszuführen und nimmt an deren Sitzungen be-
ratend teil.11

(2) Der Geschäftsführer wird für fünf Jahre bestellt. Kann in der Trägerversammlung keine Ei-
nigung über die Person des Geschäftsführers erzielt werden, unterrichtet der Vorsitzende der 
Trägerversammlung den Kooperationsausschuss. Der Kooperationsausschuss hört die Träger 
des Zentrums an und unterbreitet einen Vorschlag. Können sich die Mitglieder des Kooperati-
onausschusses nicht auf einen Vorschlag verständigen oder kann in der Trägerversammlung 
trotz Vorschlags keine Einigung erzielt werden, wird der Geschäftsführer von der Agentur für 
Arbeit und dem kommunalen Träger abwechselnd jeweils für zweieinhalb Jahre bestimmt; die 
erstmalige Bestimmung erfolgt durch die Agentur für Arbeit. Der Geschäftsführer kann auf Be-
schluss der Trägerversammlung vorzeitig abberufen werden. Bis zur Bestellung eines neuen 
Geschäftsführers führt er die Geschäfte der gemeinsamen Einrichtung kommissarisch. 

 
(3) Der Geschäftsführer ist Beschäftigter eines Trägers und untersteht dessen Dienstaufsicht. 
 
(4) Der Geschäftsführer übt über das der gemeinsamen Einrichtung zugewiesene Personal 
die dienst-, personal- und arbeitsrechtlichen Befugnisse der Bundesagentur und des kommu-
nalen Trägers und die Dienstvorgesetzten- und Vorgesetztenfunktion, mit Ausnahme der Be-
fugnisse zur Begründung und Beendigung der mit den Beschäftigten bestehenden Rechtsver-
hältnisse, aus. 
 
(5) Der Geschäftsführer ist Leiter der Dienststelle im personalvertretungsrechtlichen Sinn und 
Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes. 
 
(6) Bei personalrechtlichen Entscheidungen, die in der Zuständigkeit der Träger liegen, hat der 
Geschäftsführer ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht. 
 
(7) Bei der besoldungsrechtlichen Einstufung der Dienstposten der Geschäftsführer sind 
Höchstgrenzen einzuhalten. Die Besoldungsgruppe A 16 der Bundesbesoldungsordnung A 
sowie die entsprechende landesrechtliche Besoldungsgruppe darf nicht überschritten werden. 
Das Entgelt für Arbeitnehmer darf die für Beamte geltende Besoldung nicht übersteigen. 

 

§ 44e12

Verfahren bei Meinungsverschiedenheit über die Weisungszuständigkeit 

(1) Zur Beilegung einer Meinungsverschiedenheit über die Zuständigkeit nach § 44b Absatz 3 
und § 44c Absatz 113 können die Träger oder die Trägerversammlung den Kooperationsaus-
schuss anrufen. Stellt der Geschäftsführer fest, dass sich Weisungen der Träger unter-
einander oder mit einer Weisung der Trägerversammlung widersprechen, unterrichtet dieser 
unverzüglich die Träger, um diesen Gelegenheit zur Überprüfung der Zuständigkeit zum Er-
lass der Weisungen zu geben. Besteht die Meinungsverschiedenheit danach fort, kann der 
Geschäftsführer den Kooperationsausschuss anrufen. 

(2) Der Kooperationsausschuss entscheidet nach Anhörung der Träger und des Geschäfts-
führers durch Beschluss mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. Die Beschlüsse des Ausschusses sind vom Vorsitzenden schriftlich nieder-

                                                 
11 Absatz 1 entspricht der 2009 konsentierten Vorschrift. 
12 § 44e entspricht der 2009 konsentierten Vorschrift. 
13 Dies betrifft Zuständigkeitsstreiten zwischen den Leistungsträgern BA und Kommune bzw. zwischen ei-
nem der Leistungsträger und der Trägerversammlung. 
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zulegen. Der Vorsitzende teilt den Trägern, der Trägerversammlung sowie dem Geschäfts-
führer die Beschlüsse mit. 

(3) Die Entscheidung des Kooperationsausschusses bindet die Träger. Soweit nach anderen 
Vorschriften der Rechtsweg gegeben ist, wird er durch die Anrufung des Kooperationsaus-
schusses nicht ausgeschlossen. 

 

§ 44f 

Bewirtschaftung von Bundesmitteln 
(1) Die Bundesagentur überträgt den gemeinsamen Einrichtungen die Bewirtschaftung von 
Haushaltsmitteln des Bundes, die sie im Rahmen von § 4614 bewirtschaftet. Für die Über-
tragung und die Bewirtschaftung gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes. 

(2) Zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes bestellt der Geschäftsführer einen 
Beauftragten für den Haushalt. Der Geschäftsführer und die Trägerversammlung haben den 
Beauftragten für den Haushalt an allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung zu beteiligen.  

(3) Die Bundesagentur hat die Übertragung der Bewirtschaftung zu widerrufen, wenn die ge-
meinsame Einrichtung bei der Bewirtschaftung wiederholt oder erheblich gegen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften verstoßen hat und durch die Bestellung eines anderen Beauftragten 
für den Haushalt keine Abhilfe zu erwarten ist.  

(4) Näheres zur Übertragung und Durchführung der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
des Bundes kann zwischen der Bundesagentur und der gemeinsamen Einrichtung vereinbart 
werden. Der kommunale Träger kann die gemeinsame Einrichtung auch mit der Bewirt-
schaftung von kommunalen Haushaltsmitteln beauftragen. 

(5) Auf Beschluss der Trägerversammlung kann die Befugnis nach Absatz 1 auf die Bundes-
agentur zurück übertragen werden.

 
§ 44g 

Zuweisung zur Dienstleistung bei den gemeinsamen Einrichtungen 

(1) Beamte und Arbeitnehmer, die am Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes in einer Arbeits-
gemeinschaft nach § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der bis zum ….geltenden 
Fassung Aufgaben nach diesem Gesetzbuch durchgeführt haben, werden zur Dienstleistung 
bei der gemeinsamen Einrichtung, die die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft weiter führt, für 
die Dauer von 5 Jahren zugewiesen. Wenn keine Arbeitsgemeinschaften nach § 44 b in der 
Fassung…. eingerichtet waren, werden Beamte und Arbeitnehmer, die am Tag vor Inkraft-
treten des Gesetzes die Aufgaben dieses Gesetzbuchs in Agenturen für Arbeit und 
Kommunen durchgeführt haben, zur Dienstleistung bei der gemeinsamen Einrichtungen zu-
gewiesen. 

(2) Spätere Zuweisungen erfolgen im Einzelfall mit Zustimmung des Geschäftsführers der 
gemeinsamen Einrichtung nach den tarif- und beamtenrechtlichen Regelungen. 

(3) Die Rechtsstellung der Beamten bleibt unberührt. Ihnen ist eine ihrem Amt entsprechende 
Tätigkeit zu übertragen. 

                                                 
14 § 46 SGB II in der bestehenden Fassung regelt die Finanzierung aus Bundesmitteln. 
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(4) Die mit der Bundesagentur oder dem kommunalen Träger bestehenden Arbeitsverhält-
nisse bleiben unberührt. Werden einem Arbeitnehmer auf Grund der Zuweisung Tätigkeiten 
übertragen, die einer niedrigeren Entgeltgruppe oder Tätigkeitsebene zuzuordnen sind, be-
stimmt sich die Eingruppierung nach der vorherigen Tätigkeit. 

 

(5) Die Zuweisung kann 

1. aus dienstlichen Gründen mit einer Frist von drei Monaten 

2. auf Verlangen des Beamten oder Arbeitnehmers aus wichtigem Grund jederzeit 

beendet werden. Der Geschäftsführer kann der Beendigung nach Nr. 2 aus zwingendem 
dienstlichen Grund widersprechen.  

 

§ 44h 

Personalvertretung 

(1) In den gemeinsamen Einrichtungen werden Personalvertretungen gebildet. Die Regelun-
gen des Bundespersonalvertretungsgesetzes gelten entsprechend. 

(2) Die Beamten und Arbeitnehmer in den gemeinsamen Einrichtungen besitzen für die Dauer 
ihrer Zuweisung ein aktives und passives Wahlrecht zu der Personalvertretung. 

(3) Den Personalvertretungen der gemeinsamen Einrichtungen stehen alle Rechte ent-
sprechend den Regelungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes zu, soweit der Träger-
versammlung oder dem Geschäftsführer Entscheidungsbefugnisse in personalrechtlichen, 
personalwirtschaftlichen, sozialen oder die Ordnung der Dienststelle betreffenden Angelegen-
heiten zustehen. 

(4) Die Rechte der Personalvertretungen der abgebenden Dienstherrn und Arbeitgeber blei-
ben unberührt, soweit die Entscheidungsbefugnisse bei den Trägern verbleiben. 

 

§ 44i 

Schwerbehindertenvertretungen; Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

Auf Schwerbehindertenvertretungen und Jugend- und Auszubildendenvertretungen ist § 44h 

entsprechend anzuwenden. 

 

§ 44j 

Gleichstellungsbeauftragte 
In der gemeinsamen Einrichtung wird eine Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Das Bundes-

gleichstellungsgesetz gilt entsprechend. 

 
§ 44k 

Stellenbewirtschaftung 
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(1) Mit der Zuweisung des Personals nach § 44g Abs. 1 und 2 übertragen die Träger der ge-
meinsamen Einrichtung die entsprechenden Stellen- und Planstellen sowie Ermächtigungen 
für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen zur Bewirtschaftung. 

(2) Der von der Trägerversammlung aufzustellende Stellenplan bedarf der Genehmigung der 
Träger. Bei Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes unterliegt die gemeinsame Ein-
richtung der Rechts- und Fachaufsicht der Träger. 

 § 4715

Aufsicht 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt die Rechts- und Fachaufsicht über die 
Bundesagentur, soweit dieser nach § 44b Absatz 3 ein Weisungsrecht gegenüber den ge-
meinsamen Einrichtungen zusteht. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der 
Bundesagentur Weisungen erteilen und sie an seine Auffassung binden; es kann organisatori-
sche Maßnahmen zur Wahrung der Interessen des Bundes an der Umsetzung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende treffen. 

(2) Die zuständige Landesbehörde führt die Aufsicht über den kommunalen Träger, soweit 
diesem nach § 44b Absatz 3 Satz 2 ein Weisungsrecht gegenüber den gemeinsamen Ein-
richtungen zusteht. 

(3) Im Aufgabenbereich der Trägerversammlung führt das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales die Rechtsaufsicht über die gemeinsamen Einrichtungen im Einvernehmen mit der 
zuständigen obersten Landesbehörde. Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, gibt 
der Kooperationsausschuss eine Empfehlung ab. Von der Empfehlung kann das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales nur aus wichtigem Grund abweichen. Im Übrigen ist der 
Kooperationsausschuss bei Aufsichtsmaßnahmen zu unterrichten. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach den Absätzen 1 und 3 
auf eine Bundesoberbehörde übertragen. 

(5) Die aufsichtführenden Stellen sind berechtigt, die Wahrnehmung der Aufgaben bei den 
gemeinsamen Einrichtungen zu prüfen. 

 

                                                 
15 Regelung entspricht der 2009 konsentierten Vorschrift. Regelungsvorschlag zur Aufsicht über die Leis-
tungsträger und über die Trägerversammlung. 


